


 NEU   NEU 
     

C Sportlerehrung  C  
     

(1) 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(3) 

 
 

Der Kreis Höxter kann Ehrengaben an Einzelsportler und Mann-
schaften für besondere sportliche Leistungen gewähren. 
Die Sportlerehrung erfolgt jährlich durch den Landrat und den 
Vorsitzenden des Fachausschusses des Kreises Höxter sowie 
unter Beteiligung des Kreissportbundes Höxter e.V.. 
Über Art und Wert der Ehrengaben entscheidet der Landrat.     
Es können auch Sachpreise vergeben werden. 
 
Folgende Platzierungen werden berücksichtigt: 
 

1. - 6. Deutsche Meisterschaft/ Europa- /Weltmeisterschaft/ 
1. - 3. Landesmeisterschaft (NRW-Meisterschaft, West- 
          deutsche Meisterschaft) 
 

Für die Teilnahme an den Meisterschaften soll sich der Sportler 
im Regelfall über mindestens eine vorherige Ebene qualifiziert 
haben. 
 
Es wird die jeweils hochrangigste Einzel- und/ oder Mann-
schaftsplatzierung eines Sportlers berücksichtigt, die in einem 
Jahr erreicht wurde. 
 
Die Sportler müssen im Kreis Höxter wohnhaft sein oder die 
Erfolge in einem hier ansässigen Verein erzielt haben. 
Sofern Sportler aus dem Kreis Höxter in auswärtigen Vereinen 
aktiv sind, können dort erreichte besondere Leistungen 
berücksichtigt werden, wenn es sich um Platzierungen unter den 
Ersten drei bei Deutschen Meisterschaften oder höherklassigen 
Veranstaltungen handelt. 
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Der Sportler muss in einem Vereins aktiv sein, der Mitglied des 
Landessportbundes NRW ist. Für Sportler aus dem Kreis Höxter, 
die in auswärtigen Vereinen in anderen Bundesländern erfolg-
reich waren, gilt diese Regelung entsprechend. 
 
Die Sportveranstaltungen müssen offiziell durch einen Fach-
verband ausgeschrieben sein, der im Deutschen Olympischen 
Sportbund organisiert ist. 
 
Ehrengaben können auch Schüler erhalten, die im Rahmen des 
Landessportfestes der Schulen entsprechende Platzierungen 
erzielt haben. 
 
Für das mehrfache erfolgreiche Abgelegen der Prüfung für das 
Deutsche Sportabzeichen kann eine Auszeichnung vergeben 
werden, sofern die geforderten Bedingungen mindestens zum 
25. Mal („Gold 25“) oder einem weiteren Mehrfachen von  
5 Kalenderjahren erfüllt und nachgewiesen wurden. 
 
Über weitere anzuerkennende sportliche Erfolge die in diesen 
Richtlinien nicht geregelt sind, entscheidet der Landrat im 
Einzelfall. 
 
Die Ausschreibung der Sportlerehrung erfolgt jeweils in der 
örtlichen Presse. Vorschläge müssen fristgerecht durch die 
Vereine oder Sportler beim Kreis Höxter eingereicht werden. 
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